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Hinweise

Diese Überblicksanalyse wurde ehrenamtlich (pro bono) unter Mitwirkung von 
Bernhard Neulinger et al. für die IG Landschaftsschutz Mühlviertel erstellt. 

Zur Einschätzung der Qualität des „E&Y-Kostenvergleichs“ wurden 
insbesondere die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis (GWP) 
(Fundste l le für AT: h t tps: / /oeawi .a t /wp-content /uploads/2018/09/
OeAWI_Broschüre_Web_2019.pdf) herangezogen, die auch von allen 
Studierenden an österreichischen Universitäten und Fachhochschulen 
einzuhalten sind (zB. bei jeder Seminararbeit, Bachelorarbeit usw.).
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https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente UWD Abt_US/
4_RK_18_Gutachten_OoeLaHol_FINAL_20181221.pdf
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1.1. „Dreifachdisclaimer“

„Unser Bericht wurde ausschließlich im Auftrag und im Interesse des 
Auftraggebers erstellt und bildet keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen 
anderer dritter Personen auf seinen Inhalt. Ansprüche anderer dritter 
Personen können daraus nicht abgeleitet werden, jegliche Haftung anderen 
Berichtsempfängern gegenüber ist ausdrücklich ausgeschlossen.“

Dreimal im E&Y-Kostenvergleich: Deckblatt + S.6 und S.46! 

Warum 3 Disclaimer auf (netto) nur 35 Seiten Studie?
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Auswirkung des Disclaimers?

• „Auftraggeber“ = OÖ Landesholding GmbH 
• Land OÖ ist Alleingesellschafter und damit „dritte Person“ 

Laut Disclaimer wäre gar kein Vertrauen des Landes OÖ 
auf den Inhalt des E&Y-Kostenvergleichs möglich!

6



1.2. Bezugnahme auf „OE-
Positionspapier“ aus 2013

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente UWD Abt_US/
20180621_P700_Regionskonferenz_02_8c_r02.pdf

Folie 58 der  
2. Regionskonferenz  

am 21.6.2018
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1.2. Bezugnahme auf „OE-
Positionspapier“ aus 2013

E&Y-Kostenvergleich, S.6. Hervorhebungen hinzugefügt.
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1.2. Bezugnahme auf „OE-
Positionspapier“ aus 2013

http://www.hochspannungsblog.at/wp-content/uploads/2014/02/Positionspapier_Kabel_Freileitung.pdf
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1.2. Bezugnahme auf „OE-
Positionspapier“ aus 2013

https://oesterreichsenergie.at/ueber-uns.html
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1.2. Bezugnahme auf „OE-
Positionspapier“ aus 2013

https://lobbyreg.justiz.gv.at/edikte/ir/iredi18.nsf/alldoc/412b5e63b4390712c1257b4e0026556d!OpenDocument 11

1.3. Unvollständige 
Vollständigkeitserklärung?

E&Y-Kostenvergleich, S.7. Hervorhebungen hinzugefügt. 12



1.3. Unvollständige 
Vollständigkeitserklärung?

E&Y-Kostenvergleich, S.7. Hervorhebungen hinzugefügt. 13

2.1. Methodik
„Mit dem Schreiben vom 21. August 2018 wurden wir von der OÖ 
Landesholding GmbH beauftragt, ein Gutachten zum Kostenvergleich 
Freileitung – Erdkabel auf der 110-kV-Spannungsebene im ländlichen 
Raum zu erstellen. 
… 
… erfolgt in diesem Gutachten die Darstellung der 
betriebswirtschaftlichen Aspekte der Errichtung sowie des laufenden 
Betriebes einer 110-kV-Stromleitung als Freileitung im Vergleich zu einem 
Erdkabel.“

E&Y-Kostenvergleich, S.5.
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2.1. Methodik

Am 24.6.2019 wurden konkrete „Vorzugsvarianten“ für 
Freileitungskorridore im Mühlviertel bekanntgegeben. 

Das bedeutet:

Ein konkreter Kostenvergleich zwischen einer 110-kV-
Freileitung auf diesen „Vorzugskorridoren“ und einer 
110-kV-Erdkabellösung auf einer optimalen 
Erdkabeltrasse ist erst seit 24.6.2019 (= seit der 5. 
„Regionskonferenz“) möglich.
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2.1. Methodik

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente UWD Abt_US/
5_RK_20190624_P700_Regionskonferenz_Aktivitaeten.pdf

Folie 58 der  
5. Regionskonferenz  

am 24.6.2019
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2.1. Methodik

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2019/1377.pdf 17

2.1. Methodik
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Beispiel für konkreten 
Systemvergleich aus 2011 (1)

http://www.hsub.ch/doc/Verkabelungsgutachten Rüschlikon.pdf
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Beispiel für konkreten 
Systemvergleich aus 2011 (2)
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Beispiel für konkreten 
Systemvergleich aus 2011 (3)

Gesamtkostenfaktor 2 hier für 
insgesamt 3 Kabelsysteme 
(380-kV + 220-kV + 132-kV)!
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Warum also vorweg (2018) ein abstraktes Rechenwerk 
anstelle eines konkreten Kostenvergleichs von Freileitung und 
Erdkabel auf jeweils optimalen Trassen (2019)? 

?
Plausible Antwort: Zur Vermeidung eines konkreten 
Kostenvergleichs der beiden Systemvarianten auf 
jeweils optimalen Trassen.
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2.2. Datengrundlage

• Datensätze zu insgesamt nur 7 Projekten;
• nur (nicht transparent ausgewählte) Projekte aus OÖ und NÖ;
• Nur 2 Datensätze „detailliert“, 5 hingegen „teilweise detailliert“;
• 2 Datensätze „anonymisierter“ Herkunft;
• nur zT. endgültige Ist-Kosten, zum Teil noch Plankosten;
• nur zT. Projekte abgeschlossen, zum Teil in Umsetzung;
• nur zT. Neubauten, zum Teil hingegen Ersatzbauten.
• Datengrundlage erscheint dünn und sehr heterogen!

E&Y-Kostenvergleich, S.6 f., S.22 f.
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2.2. Umgang mit Daten

„Das maßgebliche quantitative Vergleichskriterium der 
beiden technischen Ausführungsarten stellt der 
Mehrkostenfaktor für Erdkabel dar. 

Dieser gibt im Vergleich den Mehr- oder Minderbedarf an 
Investitionen für eine Ausführung als Erdkabel 
gegenüber einer technischen Ausführung als Freileitung 
an.“

E&Y-Kostenvergleich, S.31.
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2.2. Umgang mit Daten

„Eine Ableitung eines konkreten Mehrkostenfaktors 
anhand dieser fünf Projekte wurde aufgrund der 
geringen Anzahl an Projekten mit verschiedenen 
technischen und topografischen Gegebenheiten nicht 
vorgenommen.
Diese dienen zur Validierung des vorhin ermittelten 
Mehrkostenfaktors des Erdkabels Jochenstein-Ranna 
im Vergleich zur Freileitung Ranna-Partenstein.“

E&Y-Kostenvergleich, S.32.

25

2.2. Beispiel Umgang mit Daten

Die Generalsanierung der Freileitung Ranna-Partenstein 
wird von E&Y verglichen mit der Neuerrichtung des 
Erdkabels Jochenstein-Ranna.

Generalsanierungen vorhandener Trassen sind im 
Vergleich zur Neuerrichtung von Trassen im Regelfall (teils 
deutlich) kostengünstiger.

E&Y-Kostenvergleich, S.24.
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2.2. Beispiel Umgang mit Daten

Investitionssumme Freileitung Ranna-Partenstein:

E&Y (Dezember 2018), S.24: € 612.000.- / km

Hochspannungsblog, 25.6.2019: € 705.000.- / km

http://www.hochspannungsblog.at/projekte/generalsanierung-der-110-kv-freileitung-von-partenstein-nach-ranna-abgeschlossen/
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2.3. Lücken: Datensätze
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2.3. Lücken: Datensätze

2003: 110-kV-Erdkabel vs. 110-kV-Freileitung (jeweils 1 System) = 
+ 31 % bei Gesamtkosten (laut Angebot Energie AG)
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2.3. Lücken: Datensätze
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2.3. Lücken: Datensätze

https://youtu.be/wiIw0fEQQ8A 31

2.3. Lücken: Fachliteratur

1. Auflage, Aachen 2010. 133 S.
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2.3. Lücken: Fachliteratur

Ohrem (2010), aaO., S.101.

„Eine Verkabelung ländlicher 110-kV-Netze ist nicht nur technisch realisierbar, 
sondern kann auch wirtschaftlich mit Freileitungsnetzen konkurrieren, falls 
die Kabel überwiegend mit modernen grabenlosen Verfahren verlegt 
werden können und eine möglichst direkte Trassenführung zwischen den 
Stationen realisierbar ist. Bei Verlegung der Kabel in herkömmlicher offener 
Grabenbauweise liegen die Gesamtkosten von Kabelnetzen rund 10 % über 
den Gesamtkosten von Freileitungsnetzen.“  
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2.4. Inkonsistenzen? Beispiel A

E&Y-Kostenvergleich, S.23.
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2.4. Inkonsistenzen? Beispiel A

https://www.linz.at/medienservice/archiv/2006/200608_12862.php
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2.4. Inkonsistenzen? Beispiel B

E&Y-Kostenvergleich, S.30.
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2.4. Inkonsistenzen? Beispiel B
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2.4. Weitere Inkonsistenzen?
1. Erdkabel Pichling-Traunau: Sind in der Investitionssumme auch die Kosten des 

Rückbaus der Freileitung (7 km) inkludiert? 

2. Erdkabel Jochenstein-Ranna: Bei diesem Erdkabelprojekt wurde nur 1 km 
eingepflügt, dadurch wurde bei der Reststrecke Tiefbau-Einsparpotential von bis 
zu 50 % nicht genutzt. Einpflügen ist außerdem bis Bodenklasse 6 („leichter 
Fels“) möglich (http://www.verlegepflug.at/pfluegen-leistungen.html), und nicht nur 
„… bei nicht steinigem Untergrund …“ (so jedoch unzutreffend der E&Y-
Kostenvergleich, S.18). Die Baggerarbeiten konnten nicht in einem Gang, sondern 
mussten von 2013 bis 2017 (!) etappenweise (verteuernd!) immer nur in den 
Wintermonaten durchgeführt werden, um den Donau-Radtourismus nicht zu 
beeinträchtigen. 

3. Es wurden aus Studien Kostenfaktoren betreffend die Errichtung von 380-kV-
Kabelanlagen im voralpinen Raum einfach auf die 110-kV-Ebene übertragen (siehe 
E&Y-Kostenvergleich, S.34). 

4. Es wurden bei der Diskussion der Betriebskosten nur Vermutungen geäußert. 

5. Es gibt keine konkrete Angabe zur erwarteten Auslastung der Stromleitungen.
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2.4. Weitere Inkonsistenzen?
6. Die Lieferlänge der Erdkabel wurde zu gering angesetzt (max. 1.000 m statt max 1.500 m). Dadurch 

wurde erhebliches Optimierungspotenzial nicht berücksichtigt (Verringerung der Anzahl der 
Verbindungsmuffen und der Muffengruben mit entsprechenden Kostenreduktionen). 

7. Die bisher diskutierte Kabelauslegung (auch beim Projekt Jochenstein-Ranna) ist suboptimal. Es 
können zur Erfüllung der Belastbarkeitsanforderung (200 MVA) Kabel mit geringeren Al-
Leiterquerschnitten eingesetzt werden (führt zu geringeren Kosten bei Kabeln, Schutzrohren, Transport, 
Verlegung etc.). Dadurch wurde gleichfalls erhebliches  Optimierungspotenzial nicht berücksichtigt. 

8. Die Freileitungen Ranna-Partenstein und Gresten-Kirnberg stellen jeweils Ersatzinvestitionen 
(Generalsanierungen) auf vorhandener Trasse dar; es ist daher sehr naheliegend, daß hier die  
Investitionskosten niedriger ausfallen als bei einem völligen Neubau. 

9. Online verfügbare Angaben über Ersatzinvestitionen zeigen, daß bei 110-kV-Freileitungen die im 
Durchschnitt angenommene Nutzungsdauer von 80 Jahren überhöht erscheint. Ersatzinvestitionen 
(Generalsanierungen) werden meist bereits nach etwas über 70 Jahren vorgenommen (zB. Projekt 
Ranna-Partenstein 74 Jahre; Projekt Timelkam-Wegscheid 73 Jahre), teils deutlich früher (zB. war bei der 
1955 errichteten 110-kV-Freileitung Wiener Neustadt-Wasenbruck schon nach 59 (!) Jahren (2014) 
massiver Sanierungsbedarf für Netz NÖ GmbH gegeben).  

10. Bei 110-kV-Freileitungen wird kostenseitig offenbar nicht bedacht, daß regelmäßig Hubschrauber-
Kontrollflüge  durchgeführt werden müssen. Ferner wird nicht berücksichtigt, daß bei110-kV-
Freileitungen zur halben Nutzungsdauer die Leiterseile und die Armaturen ersetzt werden müssen. 
Damit fallen Wartungskosten bei Freileitungen unter den Tisch.
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3. Gesamteindruck

Der E&Y-Kostenvergleich wirkt schon nach bloßer Überblicksanalyse 
geradezu bizarr. 

Sollte die OÖ. Landesregierung in der Tat auf Grundlage dieses E&Y-
Kostenvergleichs am 1.7.2019 eine „Empfehlung“ für die 
Systemvariante „110-kV-Freileitung“ (betreffend die OÖ. Stromnetz-
Masterplanprojekte 8b und 8c) verabschiedet haben, so dürfte auf der 
Hand liegen, was bereits das Ergebnis der Überblicksanalyse für 
eine solche Empfehlung bedeutet.
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